
 

 

  
 

     

 

 

 

 

 

  

                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 

   

  

     

 

 

     

      

   

       

          

   

     

   

          

        

    

 

  

 

       

     

   

 

 

 

 

     

                            

 

Klub der Freiheitlichen Bezirksräte 

Wien - Rudolfsheim-Fünfhaus 

An die 

Bezirksvorstehung 

Rudolfsheim-Fünfhaus 

Gasgasse 8-10 

1 1 5 0 W i e n 

Betrifft: Anfrage der FPÖ-Fraktion zur Bezirksvertretungssitzung am 18.04.2024 bezüglich  

Kontrolle des Anti-Gesichtsverhüllungsgesetzes  

Die unterzeichneten Bezirksräte stellen gem. § 23 GO-BV nachstehende 

A N F R A G E  

Der Bezirksvorsteher wird um Beantwortung folgender Fragen ersucht: 

1. Von welchen Organen wird in unserem Bezirk das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz kontrolliert? 

2. Wie werden Verstöße gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz geahndet? 

3. Wie viele Verstöße wurden bei uns im Bezirk im Jahr 2023 geahndet und wie? 

B E G R Ü N D U N G  

Das österreichische Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz (Abkürzung AGesVG) verbietet es an öffentlichen 

Orten oder in öffentlichen Gebäuden, seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in 

einer Weise zu verhüllen oder verbergen, dass man nicht mehr erkennbar ist. Zu den öffentlichen Orten 

zählen auch Bus und Bahn, Flugzeuge sowie Schiffe. Wesentlich ist für diese Orte und Gebäude, dass 

ein Personenkreis Zutritt hat, der nicht im Voraus beschränkt ist. Verstöße gegen das Verbot können mit 

bis zu 150 Euro Strafe geahndet werden (§ 2 Abs. 1 AGesVG).[1] 

Ausgenommen vom Verbot sind Verhüllungen, die im Rahmen künstlerischer, kultureller oder 

traditioneller Veranstaltungen oder im Rahmen der Sportausübung erfolgen oder gesundheitliche oder 

berufliche Gründe haben. Weitere Ausnahmen können durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen 

werden (§ 2 Abs. 2 AGesVG).[1] Beschlossen wurde das Gesetz mit den Stimmen der Koalition 

von SPÖ und ÖVP.[2] 

In Kraft getreten ist dieses Gesetz mit 1. Oktober 2017. 

Seit Inkrafttreten der verschiedensten Arten der Maskenpflicht im Zuge der Coronamaßnahmen im Jahr 

2020, sieht man jedoch immer mehr Frauen mit Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum, entweder 

mit Niqab oder mit Burka. Dies ist vor allem in unserem Bezirk aufgefallen. 

Dies ist in unserer offenen Gesellschaft nicht hinnehmbar. 

Ing. Manfred R. Dvořák        Dr. Günther Mück           Hannes Koger 

Klubobmann Klubobmann-Stv. Bezirksrat 
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https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
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